
Anmeldeformular für Mietinteressenten 

 

Trimag Treuhand-Immobilien AG I Allschwilerstrasse 17 I Postfach 4009 Basel I Tel: 061 225 50 50 

Liegenschaft  Mietobjekt 
Str./Nr.  Typ/Grösse 

PLZ/Ort  Mietzins p/M netto 

Bezugstermin  Mietzins p/M brutto 

Nebenobjekte              � Autoeinstellplatz     � oberirdischer Parkplatz     � Garage     � 

   

Personalien 1  Personalien 2 
Familienname  Familienname 

Vorname  Vorname 

Adresse (Str./Nr.)  Adresse (Str./Nr.) 

PLZ/Ort  PLZ/Ort 

eMail-Adresse  eMail-Adresse 

Zivilstand  Zivilstand 

Heimatort/Nationalität  Heimatort/Nationalität 

Geburtsdatum      Geburtsdatum     

Ausländerausweis � A � B � C � L  Ausländerausweis � A � B � C � L 

Telefon privat  Telefon privat 

Mobile-Nummer  Mobile-Nummer 

Telefon Geschäft  Telefon Geschäft 

Beruf  Beruf 

Arbeitgeber  Arbeitgeber 

Anstellung seit  Anstellung seit 

Jahreseinkommen � unter CHF 40'000  Jahreseinkommen � unter CHF 40'000 

 � von CHF 40'000 bis 80'000   � von CHF 40'000 bis 80'000 

 � über CHF 80'000   � über CHF 80'000 

   

Übrige Angaben   

Anzahl Erwachsene  Anzahl Kinder 

Halten Sie Haustiere � ja � nein  wenn ja, welche? 

Spielen Sie ein Instrument? � ja � nein  wenn ja, welches? 

Haftpflichtversicherung? � ja � nein  Gesellschaft? 

Betreibungen? � ja � nein  wenn ja, Anzahl? 

   

Bisheriges Mietobjekt   
Typ/Grösse  wohnhaft seit 

Mietzins bisher  Grund Wohnungswechsel 

Hauseigentümer/Verwaltung   

Telefonnummer Verwaltung  Name Verwalter 

 

Besondere Bedingungen 
• Sollte der Mietbewerber den durch die trimag nach Rückfrage mit ihm ausgefertigten Mietvertrag nicht unterzeichnen, 

wird eine Bearbeitungsgebühr von CHF 100 zuzüglich MwSt erhoben. 

• Diese Angaben werden vertraulich behandelt. Mit der Unterzeichnung dieser Anmeldung verpflichtet sich der 

Mietbewerber, innert fünf Tagen eine Betreibungsauskunft beizubringen. 

• Mit der Vertragsunterzeichnung verpflichtet sich der Mieter, ein Mietzinsdepot in der Höhe von drei Monatsmieten bis 

spätestens zehn Tage vor Mietbeginn bei einer schweizerischen Bank einzuzahlen. Der Mietvertrag steht unter der Be-

dingung der rechtzeitigen Depotleistung durch den Mieter. Leistet dieser das Depot nicht oder nicht rechtzeitig, so hat 

der Vermieter das Recht, den Mietvertrag als nicht zustande gekommen zu erklären. 

• Gemäss Mietvertrag ist der Mieter ab Mietbeginn zum Abschluss einer Privat- bzw. Mieterhaftpflichtversicherung 

verpflichtet. 

 

Datum  Unterschrift(en) 
   
   
 


